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2.3  Inhalte

Achten Sie darauf, dass sich die Inhalte des Social Media Accounts immer an den im Konzept 

formulierten Zielen orientieren. Halten Sie sich darüber hinaus auch an folgende Regeln:

• 	 Kommunizieren Sie nur Inhalte, die im Zusammenhang mit dem Ministerium oder dessen 

Arbeit stehen.

• 	 „Leaken“ Sie keine Informationen, die zu einem späteren Zeitpunkt noch beispielsweise 

durch eine APA-OTS oder Pressekonferenz o�ziell kommuniziert werden sollen.

• 	 Posten Sie keine strafrechtlich relevanten Inhalte.

• 	 Beachten Sie unbedingt die im nächsten Kapitel aufgeführten Compliance-Regeln.

2.4  Compliance-Regeln

Um im Einklang der geltenden Gesetze und Regeln zu handeln, ist auch in den Sozialen Medien 

auf die strikte Trennung zwischen Behörde und Parteipolitik zu achten. Die Einhaltung folgender 

Regeln ist entscheidend, um das Vertrauen der Bürger:innen in den ö�entlichen Dienst auf-

rechtzuerhalten und die Integrität des politischen Prozesses zu gewährleisten. Berücksichtigen 

Sie neben den hier angeführten Punkten auch die „Richtlinien für die Ö�entlichkeitsarbeit und 

Informationsmaßnahmen der Bundesregierung und der Bundesministerien“ (Anhang 3.3).

Achten Sie darauf, dass Beiträge mit dem Vizekanzler, dem Bundesminister oder der Staats-

sekretärin mit deren jeweiligen Funktion als

• 	 Vizekanzler (z.B. Teilnahme am Pressefoyer nach dem Ministerrat über die Regierungsarbeit 

im Bereich Auslandshilfen, Tre�en mit Vertreter:innen der jüdischen Kultusgemeinde)

• 	 Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (z.B. Erö�nung der Biennale,

• 	 Präsentation der Kunst- und Kulturkampagne im Rahmen einer Pressekonferenz) oder

• 	 Staatssekretärin für Sport (z.B. Besuch eines Matches des Frauen-Fußballnationalteams, 

Erö�nung von Großsportveranstaltungen in Österreich)

im Zusammenhang stehen müssen.

Nicht erlaubt sind Beiträge mit parteipolitischem Bezug, zum Beispiel

• 	 Die:der Vizekanzler:in bzw. Bundesminister:in tritt als Bundessprecher:in der Partei auf 

(z.B. Wahlkampf-Tour; Kampagnen, etc.) oder

• 	 Die:der Staatssekretär:in gibt eine Wahlempfehlung ab 
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2.5.3  O�enlegungsp�icht

Das österreichische Mediengesetz schreibt für Webseiten – darunter fallen auch Soziale Medien – 

eine O�enlegungsp�icht vor. Diese Angaben sind ständig leicht (mit maximal zwei Mouse-Klicks) 

und unmittelbar au�ndbar (z.B. im Pro�l) zur Verfügung zu stellen. Bietet die Plattform keine 

Rubrik für das Impressum an oder ist dafür zu wenig Platz (Bsp. Instagram), sollte an sichtbarer 

Stelle ein Link zum Impressum der Ressort-Webseite gelegt werden: bmwkms.gv.at/Impressum.

2.5.4  Datenschutz

Zu jedem Auftritt des BMWKMS in den Sozialen Medien muss

1.	 eine eigene Datenschutzerklärung abgegeben werden und

2.	 die Datenverarbeitungstätigkeit in das Register für das Verzeichnen von Verarbeitungstätig-

keiten des Bundesrechenzentrums „DataReg“ eingetragen werden.

Wenden Sie sich bitte in Sachen Datenschutzerklärung und Eintragung an die:den Datenschutz- 

Koordinator:in Ihrer Sektion.

Die Datenschutzerklärung muss in transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 

angeboten werden. Empfohlen wird, die individuelle Datenschutzerklärung auf der BMWKMS-

Webseite für Datenschutzerklärung unter „Soziale Medien“ zu hinterlegen. Auf der Plattform ist 

an sichtbarer Stelle – neben dem Impressum – ein Link auf diese Erklärung zu legen.

Hintergrundinformation zur Datenverarbeitungstätigkeit: Sobald personenbezogene Daten erhoben 

oder verarbeitet werden, ist eine Datenschutzerklärung verp�ichtend. Nachdem IP- Adressen 

als personenbezogene Daten gelten, ist gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung jede:r 

Webseitenbetreiber:in dazu verp�ichtet. Das betri� auch Auftritte in den Sozialen Medien. Basis 

hierfür ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs1, wonach Betreiber:innen einer Seite in den 

Sozialen Medien mitverantwortlich sind.

2.5.5  Barrierefreiheit

Die barrierefreie oder zumindest barrierearme Gestaltung von digitalen Informationsangeboten 

der ö�entlichen Verwaltung gilt auch in den Sozialen Medien. Im Web-Zugänglichkeits-Gesetz 

oder der EU-Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen 

1	 Der Europäische Gerichtshof entschied im Verfahren EuGH Urteil C-210/16, dass nicht nur META selbst für von einer 
Facebook- Fanpage (Seite) erhobene Daten verantwortlich ist, sondern die Betreiber:innen der jeweiligen Fanpage als 
gemeinsame Verantwortliche im Sinne der DSGVO anzusehen sind. Eine Konsequenz der Entscheidung ist, dass auch für 
Fanpages innerhalb von Facebook eine Datenschutzerklärung zur Erfüllung aller Informationsp�ichten erforderlich ist.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000719
http://www.bmkoes.gv.at/Impressum.html
http://www.bmkoes.gv.at/Ministerium/Datenschutzerklaerung.htm
https://www.bmwkms.gv.at/ministerium/datenschutzerklaerung.html
https://www.bmwkms.gv.at/ministerium/datenschutzerklaerung.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:02016R0679-20160504
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010727
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=202543&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=367343
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ö�entlicher Stellen  wird nicht konkret auf Soziale Medien eingegangen. Dennoch wird empfohlen, 

die diesbezüglichen Angebote der Plattformen (z.B. Alt-Tag zur Bildbeschreibung, Untertitelung 

von Videos, etc.) zu nutzen. Auch auf sprachliche (einfache Sprache, kurze Sätze, etc.) und bild-

gestalterische Maßnahmen (z.B. Farbwahl und Farbkontrast bei Gra�ken, etc.) ist Rücksicht zu 

nehmen. Mehr dazu im folgenden Kapitel über Corporate Design.

2.5.6  Corporate Design

Das Corporate Design ist ein wichtiger Teil der Corporate Identity eines Unternehmens, in diesem 

Fall der Bundesministerien und ihren nachgeordneten Dienststellen. Um nach außen hin einheitlich 

aufzutreten und den Bürger:innen den Absender klar zu kommunizieren, gibt es als Grundlage 

gemeinsame Gestaltungsmerkmale. Der „Social-Media-Styleguide des Bundes“ enthält Angaben 

zur korrekten und barrierefreien Logoplatzierung, Schriftverwendung und Bildgestaltung. Die 

aktuelle Ausgabe erhalten Sie auf Anfrage von der Abteilung Ö�entlichkeitsarbeit im BMWKMS.

Im Einklang mit dem Corporate Design sollten Beiträge des BMWKMS entsprechend gekenn-

zeichnet werden. Inhalte, die von Mitarbeiter:innen des BMWKMS bzw. von Agenturen im Namen 

und Auftrag des BMWKMS erstellt wurden (z.B. Gra�ken, Fotomontagen oder Animationen), sollten 

in der Regel die Bundes�agge oder das Logo beinhalten.

Um den Account generell als o�ziellen Kommunikationskanal des BMWKMS optisch erkennbar 

zu machen, ist als Pro�lbild immer die Bundes�agge zu verwenden.

2.5.7  Gendergerechte Kommunikation

Auch in den Sozialen Medien wird gegendert. Die Regelungen zur gendergerechten Kommunikation 

entnehmen Sie bitte dem Leitfaden gendergerechter Sprachgebrauch im BMWKMS.

2.5.8  Diversität

Die Diversität in unserer gegenwärtigen Gesellschaft soll sich auch in den Sozialen Medien 

wieder�nden. Kommunizieren Sie authentisch und achten Sie auf eine ausgewogene Bildauswahl. 

Wählen Sie eine Sprache und Motive, die dem Thema angemessen sind und eine breite Vielfalt 

darstellen, um die Diversität der Gesellschaft abzubilden, einschließlich:

• 	 Menschen unterschiedlichen Alters

• 	 Vertreter:innen verschiedener Geschlechtsidentitäten

• 	 Menschen verschiedener kultureller, religiöser oder sozialer Herkunft

• 	 Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Behinderungen

• 	 Menschen mit unterschiedlichem Erscheinungsbild

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016L2102
https://intranet.bmkoes.gv.at/dam/jcr:97c067af-4495-4470-a06e-675ae26515cc/Leitfaden_Gendergerechter_Sprachgebrauch.pdf
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Vermeiden Sie etwa auch die

• 	 Reproduktion von Stereotypen,

• 	 Vereinheitlichung und Wertung von Gruppen oder

• 	 Respektlose Darstellung von Menschen mit Behinderungen

2.5.9  Netiquette-Angaben

Um ein angenehmes Kommunikationsklima für alle Teilnehmer:innen in Diskussionsforen der 

Sozialen Medien zu scha�en, sind Netiquette-Angaben sehr sinnvoll. Sie sind die informellen 

Verhaltensregeln, die für die Kommunikation in den Kommentaren gewünscht sind. In diesen kann 

zugleich auch klar de�niert werden, ab wann ein Kommentar verborgen, gelöscht oder die:der 

User:in geblockt wird. Im Anhang 3.2 �nden Sie die Netiquette der BMWKMS Facebook-Seite als 

Beispiel angeführt.

2.5.10  Urheberrecht & Copyright

Bei der Nutzung von Fotos, Gra�ken, Musik oder Videos sind sämtliche Rechte unbedingt ein-

zuhalten. Die Verwaltungsakademie des Bundes bietet dazu Weiterbildungsseminare an. Die 

wichtigsten rechtlichen Regelungen sind:

• 	 Recht am eigenen Bild

• 	 Jede Person hat ein Recht auf den Schutz ihrer Privatsphäre. Das Filmen oder Fotogra�eren 

ist ein Eingri� in dieses Persönlichkeitsrecht. Deshalb dürfen Fotos oder Videos erst nach 

Zustimmung der betro�enen Person hergestellt bzw. verö�entlicht werden.

• 	 Urheberrecht

• 	 Wer ein Bild, eine Melodie oder ein Video erstellt, ist dessen Urheber:in. Diese Person hat 

auch das alleinige Recht, das Bild, die Musik oder das Video im Internet zu verö�entlichen. 

Bei Verwendung dieser Werke ohne Erlaubnis von Urheber:innen begehen Sie eine Urheber-

rechtsverletzung. Die namentliche Nennung der Urheberin bzw. des Urhebers ist noch keine 

Erlaubnis.

• 	 Recht auf Datenschutz

• 	 Film- und Fotoaufnahmen von natürlichen Personen stellen grundsätzlich personenbezogene  

Daten  dar.  Deshalb  sind  bei  einer  Verö�entlichung  auch datenschutzrechtliche Vor-

gaben zu beachten. Aufnahmen dürfen nur zu einem legitimen Zweck erfolgen.
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2.7  Werbe-Ads

Bei Werbeinseraten oder beworbenen Postings in den Sozialen Medien sind neben der im Anhang 

3.3 angeführten „Richtlinien für die Ö�entlichkeitsarbeit und Informationsmaßnahmen der Bundes-

regierung und der Bundesministerien“ auch die Richtlinien über Ausgestaltung und Inhalt entgelt-

licher Verö�entlichungen von Rechtsträgern des Bundes zu beachten.

So darf ausschließlich Sachinformation vermittelt werden, die im Zuständigkeitsbereich des 

BMWKMS liegt und für die Ö�entlichkeit von Interesse ist. Auch das sogenannte „Kopfverbot“ 

in §4 ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die „Vermarktung der Tätigkeit eines 

Rechtsträgers untersagt“.



14 von 16

3  Anhänge
3.1  Checkliste Social Media

To-dos bevor es losgeht �9
Information an die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit I/6

Konzept mit Strategie und Ziele übermitteln; Anlaufstelle für Beratung, Styleguide 

Social Media, etc.

Datenschutzerklärung und Eintragung ins DataReg

Kontakt ist der:die Datenschutzkoordinator:in Ihrer Sektion.

Klärung budgetärer Bedarf bzw. Personalressourcen
Erfolgt die Betreuung hausintern oder extern durch eine Agentur? (siehe Checkliste 
Direktvergaben)

To-dos bei der Einrichtung des Social Media Kanals �9
Eigentümerschaft durch BMWKMS

Insbesondere bei extern betreuten Social Media Kanälen wichtig, um später recht-

liche Probleme zu vermeiden. Alternativ, falls es die Option „Eigentümerschaft“ 

nicht gibt: z.B. uneingeschränkter Admin-Zugang für BMWKMS-Mitarbeiter:in

Sicherheit: Zwei-Faktor-Authentifizierung

Gilt auch für Social Media Kanäle, die von externen Agenturen betreut werden.

Offenlegungspflicht

Entscheidend ist, wer den Inhalt der Seite vorgibt! Darüber hinaus: „Zwei-Klick-

Regel“ beachten, d.h. das Impressum soll mit max. zwei Klicks aufrufbar sein.

Mögliche Option ist ein Link zum Impressum auf der 

BMWKMS-Webseite: bmwkms.gv.at/Impressum

Abstimmungsprozesse definieren

Wer muss welche Beiträge vor Veröffentlichung freigeben? Achtung:  Postings mit 

HVK oder FStS im Bild oder Text sowie politische Inhalte sind immer  zur Informa-

tion an die zuständigen Mitarbeiter:innen aus dem jeweiligen Büro (HVK oder FStS) 

zu senden!

Compliance

Vorgaben für Werbe- und Informationsarbeit von Bundesministerien gelten auch auf 

den Social- Media-Kanälen! Z.B. Trennung von Parteipolitik und Regierungsarbeit, 

Kopfverbot bei Werbemaßnahmen, Gebot der Sparsamkeit, etc.

Barrierefreiheit lt. Web-Zugänglichkeits-Gesetz

Gilt auch auf den Social Media Kanälen z.B. Bildbeschreibung (Alt-Tag), Unter-

titelung von Videos, einfache, leicht verständliche Sprache, etc.

Gendern & Corporate Design

„Leitfaden Gendergerechter Sprachgebrauch im BMWKMS“ sowie „Social Media 

Styleguide des Bundes“ (Logoverwendung) berücksichtigen.
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3.3  Richtlinien für die Ö�entlichkeitsarbeit und Informationsmaß -
nahmen der Bundesregierung und der Bundesministerien

Lt. Ministerratsbeschluss 8. Februar 2010

1.	 Die Ö�entlichkeitsarbeit und Informationsmaßnahmen der Bundesregierung und der 

Ressorts aus Haushaltsmitteln sind unter Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit, 

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit durchzuführen.

2.	 Die Maßnahmen müssen in ihrem Inhalt einen konkreten Bezug zu den Aufgaben der 

Bundesregierung bzw. zu den Aufgaben des die Maßnahme durchführenden Ressorts auf-

weisen.

3.	 Die Ö�entlichkeitsarbeit und Informationsmaßnahmen sind unmittelbar auf die vergangene, 

gegenwärtige oder aktuell zukünftige Tätigkeit der Bundesregierung bzw. des jeweiligen 

Ressorts zu beziehen.

4.	 Der Sachinhalt der Ö�entlichkeitsarbeit und der Informationsmaßnahmen hat absolute 

Priorität und in den Augen unbefangener Beobachter eindeutig zu überwiegen.

5.	 Die Ö�entlichkeitsarbeit und Informationsmaßnahmen sind generell so zu gestalten, dass 

sie bei Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck einer werbenden Ein�ussnahme zu Gunsten 

einer politischen Partei vermeiden.

6.	 Die Bundesregierung oder das betre�ende Bundesministerium tritt bei allen Formen der 

Ö�entlichkeitsarbeit und der Informationsmaßnahmen deutlich als Bundesregierung bzw. 

Bundesministerin/Bundesminister/Bundesministerium in Erscheinung.

7.	 Nach der Anordnung der Nationalratswahl sollen keine Ö�entlichkeitsarbeit oder 

Informationsmaßnahmen neu begonnen werden. Bei laufenden Aktivitäten sind die Inhalte 

so zu gestalten, dass sie sich parteiischer Einwirkung auf die Wahl enthalten, die für die 

Vorwahlzeit gebotene Zurückhaltung üben und nicht zu Gunsten oder zu Lasten einer 

politischen Partei oder von Wahlwerbern in den Wahlkampf einwirken.

Vor der Anordnung der Nationalratswahl begonnene Ö�entlichkeitsarbeit und Informationsmaß-

nahmen dürfen fortgesetzt, jedoch nicht auf parteipolitische Wahlwerbung ausgerichtet werden.
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